
Welche  
Heizung  
darf ich  
einbauen?

BestandNeubau

Befindet sich das  
Gebäude im  
Neubaugebiet?

Besteht eine kommunale 
Wärmeplanung?

Folgende regenerative Anteile sind sicherzustellen: 
 
2029 = min. 15 %
2035 = min. 30 %
2040 = min. 60 % 

Vor Einbau der neuen Gasheizung muss der  
Endverbraucher durch eine sachkundige Person 
beraten werden. 

regenerative  
Energieträger

Kommunen mit weniger  
als 100.000 Einwohnern

Kommunen mit mehr  
als 100.000 Einwohnern

spätestens ab 
01.07.2026

spätestens ab 
01.07.2028

Regenerative Systeme:

■  Elektrische Wärmepumpen 
■  Elektrische Infrarotheizungen 
■  Wasserstoff-Heizsysteme
■  Bio-Propan-Heizsysteme
■  Bio-Methan-Heizsysteme

Hybride Systeme:

■  Elektrische Wärmepumpen  
    mit Gas-Infrarotheizungen 
■  Elektrische Infrarotheizungen 
    mit Gas-Infrarotheizungen 
■  Elektrische Wärmepumpen  
    mit elektrischen Infrarotheizungen

 
   Weitere Lösungen finden Sie unter: 
   schwank.de/hybrid 

Quellen:  BMWK, BMWSB. Novelle des Gebäudeenergiegesetzes auf einen Blick (GEG)  
     Bundesregierung. Gesetzentwurf der Bundesregierung: Drucksachen 20/6875, 20/7619 
Stand:      Oktober 2023 

Ausnahmeregelungen für Bestand:  
(gültig bis Verabschiedung von  
 kommunaler Wärmeplanung)

■  Wenn eine Reduzierung des  
    Heizenergieverbrauchs nach  
    Austausch des Heizsystems  
    mindestens 40 % ist, – dann ist auch  
    der Einbau von neuen fossilen  
    Heizsystemen möglich.     
    (neue Heizsysteme stehen unter  
    Bestandschutz bis 31.12.2044) 
■  Falls die Einsparungswerte nicht ganz   
    zu erzielen sind, z. B. weil bereits  
    effiziente Gasstrahler ausgetauscht  
    werden, aber eine Einsparung von  
    über 25 % erzielt werden kann, muss  
    nur anteilig die 65 % EE-Wärme-Pflicht   
    eingehalten werden.
■  Einzelne (dezentrale) Geräte können  
    ab dem ersten Gerätetausch in den   
    nächsten 10 Jahre ausgetauscht  
    werden. Nach dem 11. Jahr muss die  
    65  % EE-Wärme erfüllt werden.

   Weitere Informationen finden Sie unter: 
   schwank.de/geg

Umsetzung des neuen Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) für Nichtwohngebäude mit einer  
Deckenhöhe > 4 Meter

65 %
Anteil erneuerbarer 
Energien in Heizung 
muss erfüllt werden.


